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 Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum  
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FILS-R) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  

vom 20. Oktober 2020, Az. II.6-BO4161.0/21 

1Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt gerade in den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten 
enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräumen durch 
regelmäßige Frischluftzufuhr zu verringern. 2Vor dem Hintergrund des Schul- und Kitastarts 2020/2021 im 
Regelbetrieb und zur Flankierung der entsprechenden Hygienekonzepte fördert der Freistaat Bayern mit bis 
zu 50 Mio. Euro Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in 
Kitas, Großtagespflegestellen, Heilpädagogischen Tagesstätten und Schulen. 3Für die Förderung der Maß-
nahmen an Schulen im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie an 
Fachschulen im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
gelten die nachstehende Richtlinie und die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere 
Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschrif-
ten sowie Art. 48, 49 und 49a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)). 4Die Förde-
rung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 Zweck der Förderung 

Vor dem Hintergrund des Schulstarts zum Schuljahr 2020/2021 im Regelbetrieb, der möglichst 
weiter fortgeführt werden soll, der Bedeutung des infektionsschutzgerechten Lüftens gerade in 
den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten und zur Flankierung der entsprechenden Hygi-
enekonzepte werden die kommunalen und privaten Schulaufwandsträger bei der Beschaffung 
technischer Instrumente zum infektionsschutzgerechten Lüften in den Schulen finanziell unter-
stützt. 

 Gegenstand der Förderung 
1Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung von 

a) mobilen CO2-Sensoren für Klassen- und Fachräume zur Verwendung der CO2-Konzent-
ration als Surrogat-Parameter für die Regelung von Lüftungsmaßnahmen, 

b) mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion zur Verringerung der Aerosolkonzentra-
tion für Klassen- und Fachräume, die nicht ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen 
oder durch eine RLT-Anlage gelüftet werden können. 

2Nicht zuwendungsfähig sind mobile Luftreinigungsgeräte mit UV-C-Technik sowie Maßnahmen 
betreffend fest installierte Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen). 3Personal-, Betriebs- und 
Verwaltungskosten werden im Rahmen dieser Richtlinie nicht gefördert. 

 Zuwendungsempfänger 
1Zuwendungsempfänger sind kommunale Schulaufwandsträger öffentlicher Schulen sowie Trä-
ger staatlich genehmigter und anerkannter Ersatzschulen in Bayern (Schulaufwandsträger). 
2Schulvorbereitende Einrichtungen als Bestandteile von Förderzentren sind ebenfalls von der 
Förderung umfasst. 3Für die Förderung von Maßnahmen an staatlich anerkannten bzw. staatlich 
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Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie   

Bekanntmachung 
der Richtlinie 

für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen 
in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten 

Vom 13. Oktober 2020 

1 Präambel 

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die 
beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Daher kommt neben dem Abstandsgebot und den allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen auch der Innenraumlufthygiene eine große Bedeutung beim Infektionsschutz zu. Intensives, 
fachgerechtes Lüften von Gebäudeinnenräumen bewirkt eine wirksame Abfuhr bzw. Verringerung der Konzentration 
ausgeschiedener Viren und senkt damit das Infektionsrisiko in Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden. 

Je nach Partikelgröße unterscheidet man zwischen Tröpfchen (größer als 5 µm) und Aerosolen (feinste luftgetragene 
Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne, kleiner als 5 µm), wobei der Übergang zwischen beiden Formen fließend ist. 
Während insbesondere größere respiratorische Tröpfchen schnell zu Boden sinken, können Aerosole auch über län-
gere Zeit in der Luft schweben und sich in geschlossenen Räumen verteilen. Ob und wie schnell die Tröpfchen und 
Aerosole absinken oder in der Luft schweben bleiben, ist neben der Größe der Partikel von einer Vielzahl weiterer 
Faktoren, u. a. der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, abhängig. 

Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als 1,5 m erhöhen, insbesondere dann, wenn eine in-
fektiöse Person besonders viele kleine Partikel bzw. Aerosole ausstößt. Durch die Anreicherung und Verteilung der 
Aerosole im Raum ist das Einhalten des Mindestabstands zur Infektionsprävention gegebenenfalls nicht mehr aus-
reichend. 

Beim Atmen und Sprechen, aber noch stärker beim Schreien und Singen, werden Aerosole ausgeschieden; beim 
Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr Tröpfchen. Neben steigender Lautstärke können auch indivi-
duelle Unterschiede zur verstärkten Freisetzung beitragen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Exposition 
gegenüber infektiösen Tröpfchen und Aerosolen im Umkreis innerhalb von 1,5 m um eine infizierte Person herum 
erhöht. 

Ein effektiver Luftaustausch mit Frischluft oder entsprechend gefilterter Luft kann die Aerosolkonzentration in einem 
Raum enorm vermindern. Der Einsatz von adäquat ausgestatteten raumlufttechnischen Anlagen kann daher grund-
sätzlich zur Reduzierung von infektiösen Aerosolen beitragen, sofern sie sachgerecht unter Berücksichtigung aller 
Hygiene- und Sicherheitsaspekte eingesetzt werden. 

Gemäß Beschluss des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020 sollen deshalb auf Grundlage dieser Richtlinie 
Zuschüsse für Investitionen – auch in innovative Technologien – gewährt werden, mit denen vorhandene Raumluft-
technische Anlagen (RLT-Anlagen) in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten um- und aufgerüstet werden, 
um das Corona Infektionsrisiko über Aerosole in Räumen, die von einer größeren Anzahl von Personen genutzt wer-
den, wirksam zu senken. 

2 Rechtsgrundlagen 

Der Bund gewährt Zuwendungen für die Um- und Aufrüstung stationärer RLT-Anlagen nach Maßgabe dieser Richtlinie 
sowie folgender Regelungen in der jeweils gültigen Fassung:  

– §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind;    

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (ANBest-P);   

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk);    

– Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU auf De-minimis-Beihilfen (Abl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) 
(De-minimis-VO).  
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3 Begriffsbestimmung Raumlufttechnische Anlagen 

Der Begriff Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) wird im Sinne dieser Richtlinie als der übergeordnete Sammel-
begriff für alle förderfähigen Anlagen verwendet. Unter den Begriff fallen ausschließlich zentrale, das ganze Gebäude 
oder einzelne Etagen mit Luft versorgende Anlagen einschließlich Klimaanlagen. 

Nicht unter den Begriff RLT-Anlagen fallen dezentrale stationäre und mobile Geräte sowie passive Lüftungsmaßnah-
men und -techniken wie Schachtlüftungen oder Klappenlüftung in Fensterelementen. 

4 Förderziel 

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer 
RLT-Anlagen in Gebäuden und Versammlungsstätten von Ländern, Kommunen und Trägern, welche die Kriterien für 
Antragsberechtigte nach Nummer 6 dieser Richtlinie erfüllen, zu setzen, um das Infektionsrisiko ausgehend von 
potenziell virusbeladenen Aerosolen durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. 

Insgesamt soll mit dem Förderprogramm die Um- und Aufrüstung von bis zu 10 000 RLT-Anlagen gefördert werden. 

5 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Investitionen   

– in die Um- oder Aufrüstung bestehender RLT-Anlagen,    

– mit konstantem Volumenstrom oder variablem Volumenstrom, sowohl mit als auch ohne Raumkühlsystemen (z. B. 
Kühldecken, Kühlsegel, Bauteilaktivierung),   

– für Räume, in denen regelmäßig größere Personenansammlungen, d. h. Versammlungen mit entsprechender Bele-
gungsdichte und Nutzungsdauer des Raumes, stattfinden und die bei Antragstellung in geeigneter Weise nachge-
wiesen werden.  

Die RLT-Anlage muss für diese Räume einen Regelvolumenstrom von mindestens 1 500 Kubikmeter pro Stunde 
aufweisen. 

5.1 Förderfähige Maßnahmen 

Gefördert werden, unter Einhaltung der technischen Mindestanforderungen in der Anlage „Technisches Merkblatt“ 
dieser Richtlinie, alle für die nachfolgend genannten Maßnahmen unmittelbar notwendigen Investitionen. 

5.1.1 Filtermaßnahmen   

– Filterumbau oder Filterwechsel, z. B. durch Austausch von Feinstaubfiltern der Klasse F7 mit Filtern der Klassen 
ISO ePM1 70 % oder ISO ePM1 80 %;    

– Aufrüstung mit Schwebstofffiltern (HEPA - H 13 oder H 14) in Umluft- oder Sekundärluftsystemen, sofern dies 
technisch in bestehenden Anlagen möglich ist.  

5.1.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Frischluftanteils  

– Maßnahmen zur Umluftvermeidung bzw. -reduzierung und zur Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils (Außen-
luftzufuhr), inklusive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderungen an den Raum (z. B. Innenraum-
temperatur) bei Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils.  

5.1.3 Umbauten an der RLT-Anlage   

– Umbauten an der RLT-Anlage durch Zubau infektionsschutzgerechter Filterstufen;    

– Einbau von Steuerung und Regelung für den bedarfsgerechten Betrieb der RLT-Anlage insbesondere mit CO2- 
Sensoren;    

– Erstellung eines Konzepts für die infektionsschutzgerechte Lüftung mittels der umzubauenden RLT-Anlage.  

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird ermächtigt, in Abstimmung mit dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in der Anlage „Technisches Merkblatt“ andere geeignete Maßnahmen fest-
zulegen. 

5.2 Förderfähige Begleitmaßnahmen 

Begleitmaßnahmen sind nur im Zusammenhang mit einer förderfähigen Maßnahme nach Nummer 5.1 förderfähig. Als 
Begleitmaßnahmen sind unter Einhaltung der technischen Mindestanforderungen in der Anlage „Technisches Merk-
blatt“ förderfähig:   

– bauliche Maßnahmen, wie Decken- und Wanddurchbrüche;    

– Ergänzung von Lüftungskanalstücken;    

– Ergänzung von Reinigungs- und Revisionsöffnungen;    

– Anpassungen an der vorhandenen Steuerung und Regelung der RLT-Anlage;    

– Anpassungen der Motoren- und Ventilatorleistungen;    

– Ergänzung technischer Anlagen zur Luftentfeuchtung;    

– thermische Dämmung, insbesondere zur Vermeidung von Kondensat- oder Tauwasserbildung;    

– Schalldämpfer;  
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• Juni 2021 / BAFA
       
      - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils   80% Förderquote

Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie   

Richtlinie 
für die Bundesförderung 

Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen 

Vom 3. Juni 2021 

1 Präambel 

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virusbehafteter und somit infektiöser 
Partikel die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Exposition gegenüber infektiösen Partikeln im Umkreis innerhalb von 1,5 m um eine infizierte Person herum erhöht. 

Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung durch Partikel auch über eine größere Distanz als 1,5 m erhöhen, da infektiöse Partikel auch über längere 
Zeit in der Luft verweilen können. Durch die Anreicherung und Verteilung der potenziell virusbehafteten Partikel im 
Raum kann das Einhalten des Mindestabstands zur Infektionsprävention nicht mehr ausreichend sein. Daher kommt 
neben dem Abstandsgebot und den allgemeinen Kontaktbeschränkungen auch der Innenraumlufthygiene eine große 
Bedeutung beim Infektionsschutz zu. Intensives, fachgerechtes Lüften von Räumen bewirkt eine wirksame Abfuhr 
bzw. Verringerung der Konzentration ausgeschiedener virusbehafteter Partikel und senkt damit das Infektionsrisiko in 
Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden. 

Ein effektiver Luftaustausch mit Frischluft oder entsprechend gefilterter Luft kann die Konzentration von virusbehaf-
teten Partikeln in einem Raum erheblich vermindern. Der Einsatz von adäquat ausgestatteten raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) kann daher grundsätzlich zur Reduzierung der Virenbelastung beitragen, sofern diese Anlagen 
sachgerecht unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsaspekte eingesetzt werden. 

Entsprechend des Beschlusses des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020 sollen deshalb auf Grundlage dieser 
Richtlinie Zuschüsse für Investitionen – auch in innovative Technologien – gewährt werden, mit denen vorhandene 
raumlufttechnische Anlagen um- und aufgerüstet werden, um das SARS-CoV-2-Infektionsrisiko über potenziell virus-
behaftete Partikel in Räumen, in denen es regelmäßig zu Personenansammlungen kommt, wirksam zu senken. Die 
Bundesregierung hat am 12. Mai 2021 beschlossen, dass künftig auch der erstmalige Einbau (Neueinbau) von statio-
nären RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren gefördert wird. Mit der Erweiterung wird das Ziel 
verfolgt, das Übertragungsrisiko mit SARS-CoV-2 in der Gruppe derjenigen zu reduzieren, für welche derzeit noch 
kein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zugelassen ist. 

2 Rechtsgrundlagen 

Der Bund gewährt Zuwendungen für die Um- und Aufrüstung stationärer RLT-Anlagen sowie für den Neueinbau 
stationärer RLT-Anlagen für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. 

Zudem gelten die folgenden Regelungen in der jeweils gültigen Fassung:  

– §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind;   

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (ANBest-P);  

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk);   

– Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1; De-minimis-VO);   

– Bekanntmachung der „Vierten geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ vom 12. Februar 2021 (BAnz AT 
01.03.2021 B1).1 

3 Begriffsbestimmungen     

a) Raumlufttechnische Anlagen   

Der Begriff „raumlufttechnische Anlage“ gilt im Sinne dieser Richtlinie als übergeordneter Sammelbegriff für alle 
Anlagen, an denen Um- und Aufrüstungsmaßnahmen gefördert werden können bzw. deren Neueinbau förderfähig 

1 Sollte die Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden, gilt auf deren Grundlage als Antragsfrist der 
31. Dezember 2021. 
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11 Art und Höhe der Förderung, spezielle Fördervoraussetzungen 

11.1 Art und Umfang der Förderung 

Die Förderung für den Erwerb von Anlagen, Anlagenteilen und Komponenten erfolgt auf Ausgabenbasis in Form der 
Anteilsfinanzierung durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Förderfähig sind alle erforderlichen Investitionskosten 
(einschließlich Nebenkosten und Kosten für Begleitmaßnahmen nach Nummer 5.2) zur zweckentsprechenden Umset-
zung von Maßnahmen nach Nummer 5. 

Nicht gefördert werden Maßnahmen, die von anderen Stellen des Bundes, der Länder oder der Europäischen Union 
bereits gefördert wurden. 

Maßnahmen nach Nummer 5, die von wirtschaftlich Tätigen beantragt werden, können nach Wahl des Antragstellers 
entweder nach den Regelungen der De-minimis-VO oder der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 gefördert werden. 
Förderfähige Ausgaben sind bei einer Förderung nach der De-minimis-VO die Netto-Investitionskosten. Insbesondere 
dürfen De-minimis-Beihilfen nach Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-VO nicht den Schwellenwert von 200 000 Euro in 
insgesamt drei Steuerjahren zugunsten eines einzigen Unternehmens überschreiten. Sofern der Antragssteller im 
gewerblichen Straßengüterverkehr tätig ist, darf bei Anwendung der De-minimis-Verordnung die Förderung in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 100 000 Euro nicht übersteigen. Soweit Beihilfen auf der Grundlage der Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2020 gewährt werden, darf die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten Förderungen 
den Höchstbetrag von 1,8 Millionen Euro nicht übersteigen. Für ein Unternehmen des Fischerei- und Aquakultursek-
tors darf die Kleinbeihilfe 270 000 Euro und für ein Unternehmen der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeug-
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12 Verfahren 

12.1 Bewilligungsstelle 

Mit der Durchführung dieses Förderprogramms hat das BMWi das BAFA beauftragt: 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Frankfurter Straße 29 – 35 
65760 Eschborn 

2 Der Antragsteller bestätigt, dass die entsprechenden Vorgaben des Förderprogramms eingehalten werden. 
3 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1. 
4 Falls diese Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn zum Zeit-

punkt der Gewährung dieser Beihilfen der Kredit bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie bereits erloschen ist. 
5 Falls diese Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn 

sie zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Beihilfen keinem Umstrukturierungsplan mehr unterliegen. 
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ist. Es können Um- und Aufrüstungsmaßnahmen an stationären Bestandsanlagen gefördert werden, die für die Zu- 
und Abführung sowie die Verteilung der Luft mit einem im Gebäude fest installierten Luftkanalsystem ausgestattet 
sind (einschließlich Klimaanlagen). Es werden darüber hinaus für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren auch 
stationäre Neuanlagen gefördert, die im kombinierten reinen Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung oder im 
kombinierten Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung und mit einem Umluftanteil von maximal 50 % betrieben 
werden. 

Nicht unter den Begriff RLT-Anlagen fallen mobile Geräte bzw. kompakte Raumluftreiniger sowie passive Lüftungs-
maßnahmen und -techniken wie Schacht- oder Klappenlüftungen in Fensterelementen.   

b) Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren   

Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren umfassen Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen 
im Sinne von § 33 Nummer 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in öffentlicher oder freier Trägerschaft und 
staatlich anerkannte allgemeinbildende Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft, mit Ausnahme von Schulen 
der Erwachsenenbildung. 

4 Förderziel 

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer 
RLT-Anlagen in Einrichtungen des Zuwendungsempfängerkreises gemäß Nummer 6 zu schaffen, um das Infektions-
risiko ausgehend von virusbehafteten Partikeln durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. 
Angesichts der derzeit nicht möglichen SARS-CoV-2-Impfung von Kindern unter zwölf Jahren wird für Einrichtungen 
für Kinder unter zwölf Jahren nach Maßgabe der Nummer 3 Buchstabe b auch der Neueinbau stationärer RLT-Anlagen 
bezuschusst. 

Insgesamt sollen mit dem Förderprogramm entweder bis zu 30 000 Räume erstmalig mit Neuanlagen versorgt oder 
bis zu 10 000 Um- und Aufrüstungen von vorhandenen stationären RLT-Anlagen gefördert werden. 

5 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Investitionen   

a) in die Um- oder Aufrüstung bestehender stationärer RLT-Anlagen. Die RLT-Anlage muss für mindestens einen 
Raum, in dem regelmäßig Personenansammlungen stattfinden, einen Regelluftvolumenstrom von 400 m3 pro 
Stunde oder mehr aufweisen.   

b) in den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Es werden ausschließlich solche Anlagen gefördert, die die in 
Nummer 3 Buchstabe a dieser Richtlinie enthaltenen Vorgaben für Neuanlagen erfüllen. Der insgesamt in den 
versorgten Klassenräumen, Gruppenräumen und Lehrerzimmern erreichbare mechanische Nennvolumenstrom 
muss mindestens 25 m³ pro Person und Stunde in Bezug auf die höchste Belegungsdichte im Normalbetrieb 
betragen. Empfohlen wird ein Nennvolumenstrom von mehr als 30 m³ pro Person und Stunde. Bei Anlagen mit 
einem Umluftanteil von mehr als 5 % ist der erforderliche Mindest-Nennvolumenstrom anhand der im Technischen 
Merkblatt enthaltenen Vorgaben zu ermitteln. Für alle übrigen Räume sind in Bezug auf den Volumenstrom die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. 

Beim Einsatz von Anlagen mit einem Umluftanteil von mehr als 5 % ist die Umluft über infektionsschutzgerechte 
Filterstufen zu reinigen oder durch eine im Technischen Merkblatt des Förderprogramms zugelassene Technologie 
zu desinfizieren. 

Die technischen Mindestanforderungen in der Anlage Technisches Merkblatt dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1 Förderfähige Maßnahmen 

Gefördert werden alle für die nachfolgend genannten Maßnahmen unmittelbar notwendigen Investitionen. Die tech-
nischen Mindestanforderungen in der Anlage „Technisches Merkblatt“ dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1.1 Filtermaßnahmen  

– Filterumbau oder Filterwechsel in vorhandenen Filterstufen von RLT-Anlagen mit Umluftanteil, z. B. durch Aus-
tausch von Feinstaubfiltern der Klasse F7 mit Filtern der Gruppe ISO ePM1, die einen Abscheidegrad von mindes-
tens 70 % aufweisen;   

– Aufrüstung durch Einbau von Schwebstofffiltern (HEPA – H 13 oder H 14) in vorhandene Filterstufen von RLT- 
Anlagen mit Umluftanteil. 

5.1.2 Umbauten an der RLT-Anlage  

– Maßnahmen zur Umluftvermeidung bzw. -reduzierung und zur Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils (Außen-
luftzufuhr), inklusive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderungen an den Raum (z. B. adäquate 
Innenraumtemperatur) bei Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils;   

– Maßnahmen zur Erhöhung der Frischluftzufuhr bei bestehenden reinen Zu-/Abluftanlagen, sofern die Umbauten in 
Summe zu einer Erhöhung des Frischluftvolumenstroms in Höhe von mindestens 20 % in Bezug auf den Nenn-
volumenstrom der Bestandsanlage führen, inklusive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderun-
gen an den Raum (z. B. Innenraumtemperatur); 
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Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie   

Richtlinie 
für die Bundesförderung 

Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen 

Vom 3. Juni 2021 

1 Präambel 

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virusbehafteter und somit infektiöser 
Partikel die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Exposition gegenüber infektiösen Partikeln im Umkreis innerhalb von 1,5 m um eine infizierte Person herum erhöht. 

Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung durch Partikel auch über eine größere Distanz als 1,5 m erhöhen, da infektiöse Partikel auch über längere 
Zeit in der Luft verweilen können. Durch die Anreicherung und Verteilung der potenziell virusbehafteten Partikel im 
Raum kann das Einhalten des Mindestabstands zur Infektionsprävention nicht mehr ausreichend sein. Daher kommt 
neben dem Abstandsgebot und den allgemeinen Kontaktbeschränkungen auch der Innenraumlufthygiene eine große 
Bedeutung beim Infektionsschutz zu. Intensives, fachgerechtes Lüften von Räumen bewirkt eine wirksame Abfuhr 
bzw. Verringerung der Konzentration ausgeschiedener virusbehafteter Partikel und senkt damit das Infektionsrisiko in 
Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden. 

Ein effektiver Luftaustausch mit Frischluft oder entsprechend gefilterter Luft kann die Konzentration von virusbehaf-
teten Partikeln in einem Raum erheblich vermindern. Der Einsatz von adäquat ausgestatteten raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) kann daher grundsätzlich zur Reduzierung der Virenbelastung beitragen, sofern diese Anlagen 
sachgerecht unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsaspekte eingesetzt werden. 

Entsprechend des Beschlusses des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020 sollen deshalb auf Grundlage dieser 
Richtlinie Zuschüsse für Investitionen – auch in innovative Technologien – gewährt werden, mit denen vorhandene 
raumlufttechnische Anlagen um- und aufgerüstet werden, um das SARS-CoV-2-Infektionsrisiko über potenziell virus-
behaftete Partikel in Räumen, in denen es regelmäßig zu Personenansammlungen kommt, wirksam zu senken. Die 
Bundesregierung hat am 12. Mai 2021 beschlossen, dass künftig auch der erstmalige Einbau (Neueinbau) von statio-
nären RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren gefördert wird. Mit der Erweiterung wird das Ziel 
verfolgt, das Übertragungsrisiko mit SARS-CoV-2 in der Gruppe derjenigen zu reduzieren, für welche derzeit noch 
kein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zugelassen ist. 

2 Rechtsgrundlagen 

Der Bund gewährt Zuwendungen für die Um- und Aufrüstung stationärer RLT-Anlagen sowie für den Neueinbau 
stationärer RLT-Anlagen für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. 

Zudem gelten die folgenden Regelungen in der jeweils gültigen Fassung:  

– §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind;   

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (ANBest-P);  

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk);   

– Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1; De-minimis-VO);   

– Bekanntmachung der „Vierten geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ vom 12. Februar 2021 (BAnz AT 
01.03.2021 B1).1 

3 Begriffsbestimmungen     

a) Raumlufttechnische Anlagen   

Der Begriff „raumlufttechnische Anlage“ gilt im Sinne dieser Richtlinie als übergeordneter Sammelbegriff für alle 
Anlagen, an denen Um- und Aufrüstungsmaßnahmen gefördert werden können bzw. deren Neueinbau förderfähig 

1 Sollte die Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden, gilt auf deren Grundlage als Antragsfrist der 
31. Dezember 2021. 
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INFEKTIONSSCHUTZGERECHTES LÜFTEN IN SCHULEN

• Oktober 2020 / FILS-R  

     - CO2 Sensoren (alle Klassenzimmer)  
     - mobile Luftreinigungsgeräte (Klassenzimmer ohne ausreichende Fensterlüftung)  

• Oktober 2020 / BAFA

     - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils 
        

• Juni 2021 / BAFA
       
      - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils   80% Förderquote

        - Neubau von stationären RLT-Anlagen 
        in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren    80% Förderquote
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– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk);   

– Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1; De-minimis-VO);   

– Bekanntmachung der „Vierten geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ vom 12. Februar 2021 (BAnz AT 
01.03.2021 B1).1 

3 Begriffsbestimmungen     

a) Raumlufttechnische Anlagen   

Der Begriff „raumlufttechnische Anlage“ gilt im Sinne dieser Richtlinie als übergeordneter Sammelbegriff für alle 
Anlagen, an denen Um- und Aufrüstungsmaßnahmen gefördert werden können bzw. deren Neueinbau förderfähig 

1 Sollte die Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden, gilt auf deren Grundlage als Antragsfrist der 
31. Dezember 2021. 
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11 Art und Höhe der Förderung, spezielle Fördervoraussetzungen 

11.1 Art und Umfang der Förderung 

Die Förderung für den Erwerb von Anlagen, Anlagenteilen und Komponenten erfolgt auf Ausgabenbasis in Form der 
Anteilsfinanzierung durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Förderfähig sind alle erforderlichen Investitionskosten 
(einschließlich Nebenkosten und Kosten für Begleitmaßnahmen nach Nummer 5.2) zur zweckentsprechenden Umset-
zung von Maßnahmen nach Nummer 5. 

Nicht gefördert werden Maßnahmen, die von anderen Stellen des Bundes, der Länder oder der Europäischen Union 
bereits gefördert wurden. 

Maßnahmen nach Nummer 5, die von wirtschaftlich Tätigen beantragt werden, können nach Wahl des Antragstellers 
entweder nach den Regelungen der De-minimis-VO oder der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 gefördert werden. 
Förderfähige Ausgaben sind bei einer Förderung nach der De-minimis-VO die Netto-Investitionskosten. Insbesondere 
dürfen De-minimis-Beihilfen nach Artikel 3 Absatz 2 der De-minimis-VO nicht den Schwellenwert von 200 000 Euro in 
insgesamt drei Steuerjahren zugunsten eines einzigen Unternehmens überschreiten. Sofern der Antragssteller im 
gewerblichen Straßengüterverkehr tätig ist, darf bei Anwendung der De-minimis-Verordnung die Förderung in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 100 000 Euro nicht übersteigen. Soweit Beihilfen auf der Grundlage der Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2020 gewährt werden, darf die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten Förderungen 
den Höchstbetrag von 1,8 Millionen Euro nicht übersteigen. Für ein Unternehmen des Fischerei- und Aquakultursek-
tors darf die Kleinbeihilfe 270 000 Euro und für ein Unternehmen der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse 225 000 Euro nicht übersteigen. Ferner muss der Antragsteller im Wege des Erklärverfahrens2 darlegen, dass er 
infolge der Corona-Pandemie im Sinne eines kausalen Ereignisses Umsatzeinbußen erlitten hat. 

Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden gemäß Artikel 2 Absatz 18 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung3 (AGVO), dürfen keine Beihilfen nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2020 gewährt werden; abweichend davon können Beihilfen für kleine und Kleinstunternehmen (im Sinne des Anhangs I 
der AGVO) gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden, sofern diese Un-
ternehmen nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind und sie weder Rettungsbeihilfen4 

noch Umstrukturierungsbeihilfen5 erhalten haben. 

Förderungen nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 dürfen nur während ihres Geltungszeitraums gewährt 
werden. 

11.2 Höhe der Förderung 

Die Förderung nach dieser Richtlinie beträgt 80 % der förderfähigen Ausgaben. Die Förderung für die Um- und Auf-
rüstung bereits bestehender stationärer RLT-Anlagen ist auf 200 000 Euro pro RLT-Anlage begrenzt. Die Förderung 
für den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren nach Maßgabe der 
Nummer 3 Buchstabe b ist auf 500 000 Euro pro Standort begrenzt. 

Als Bagatellgrenze, ab der eine Förderung für Maßnahmen nach Nummer 5.1.1 sowie für Maßnahmen zur Umluft-
vermeidung bzw. -reduzierung und für Maßnahmen zur Erhöhung der Frischluftzufuhr nach Nummer 5.1.2 gewährt 
werden kann, gelten förderfähige Ausgaben in Höhe von 2 000 Euro. Für alle zuvor nicht genannten Maßnahmen nach 
Nummer 5.1.2 erhöht sich die Bagatellgrenze auf förderfähige Ausgaben von 5 000 Euro. Als Bagatellgrenze für 
Anträge nach Nummer 5.1.3 (Neueinbau) gilt eine Gesamtinvestition von 8 000 Euro. 

11.3 Kumulierungsverbot 

Die Förderung von Maßnahmen entsprechend dieser Richtlinie schließt die Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln 
anderer Förderprogramme für dieselben Maßnahmen aus. 

Maßnahmen, die von anderen Stellen des Bundes, der Länder oder der Europäischen Union entsprechend Num-
mer 11.1 gefördert werden, sind nicht förderfähig. 

Im Fall eines Verstoßes gegen die vorstehende Bestimmung ist die nach dieser Richtlinie erfolgte Zuwendung ein-
schließlich erlangter Zinsvorteile vollständig zurückzuzahlen. 

12 Verfahren 

12.1 Bewilligungsstelle 

Mit der Durchführung dieses Förderprogramms hat das BMWi das BAFA beauftragt: 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Frankfurter Straße 29 – 35 
65760 Eschborn 

2 Der Antragsteller bestätigt, dass die entsprechenden Vorgaben des Förderprogramms eingehalten werden. 
3 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1. 
4 Falls diese Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn zum Zeit-

punkt der Gewährung dieser Beihilfen der Kredit bereits zurückgezahlt wurde oder die Garantie bereits erloschen ist. 
5 Falls diese Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten haben, dürfen sie dennoch Beihilfen im Rahmen dieser Regelung erhalten, wenn 

sie zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Beihilfen keinem Umstrukturierungsplan mehr unterliegen. 
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ist. Es können Um- und Aufrüstungsmaßnahmen an stationären Bestandsanlagen gefördert werden, die für die Zu- 
und Abführung sowie die Verteilung der Luft mit einem im Gebäude fest installierten Luftkanalsystem ausgestattet 
sind (einschließlich Klimaanlagen). Es werden darüber hinaus für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren auch 
stationäre Neuanlagen gefördert, die im kombinierten reinen Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung oder im 
kombinierten Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung und mit einem Umluftanteil von maximal 50 % betrieben 
werden. 

Nicht unter den Begriff RLT-Anlagen fallen mobile Geräte bzw. kompakte Raumluftreiniger sowie passive Lüftungs-
maßnahmen und -techniken wie Schacht- oder Klappenlüftungen in Fensterelementen.   

b) Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren   

Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren umfassen Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen 
im Sinne von § 33 Nummer 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in öffentlicher oder freier Trägerschaft und 
staatlich anerkannte allgemeinbildende Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft, mit Ausnahme von Schulen 
der Erwachsenenbildung. 

4 Förderziel 

Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer 
RLT-Anlagen in Einrichtungen des Zuwendungsempfängerkreises gemäß Nummer 6 zu schaffen, um das Infektions-
risiko ausgehend von virusbehafteten Partikeln durch unzureichende Lüftung in geschlossenen Räumen zu senken. 
Angesichts der derzeit nicht möglichen SARS-CoV-2-Impfung von Kindern unter zwölf Jahren wird für Einrichtungen 
für Kinder unter zwölf Jahren nach Maßgabe der Nummer 3 Buchstabe b auch der Neueinbau stationärer RLT-Anlagen 
bezuschusst. 

Insgesamt sollen mit dem Förderprogramm entweder bis zu 30 000 Räume erstmalig mit Neuanlagen versorgt oder 
bis zu 10 000 Um- und Aufrüstungen von vorhandenen stationären RLT-Anlagen gefördert werden. 

5 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Investitionen   

a) in die Um- oder Aufrüstung bestehender stationärer RLT-Anlagen. Die RLT-Anlage muss für mindestens einen 
Raum, in dem regelmäßig Personenansammlungen stattfinden, einen Regelluftvolumenstrom von 400 m3 pro 
Stunde oder mehr aufweisen.   

b) in den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Es werden ausschließlich solche Anlagen gefördert, die die in 
Nummer 3 Buchstabe a dieser Richtlinie enthaltenen Vorgaben für Neuanlagen erfüllen. Der insgesamt in den 
versorgten Klassenräumen, Gruppenräumen und Lehrerzimmern erreichbare mechanische Nennvolumenstrom 
muss mindestens 25 m³ pro Person und Stunde in Bezug auf die höchste Belegungsdichte im Normalbetrieb 
betragen. Empfohlen wird ein Nennvolumenstrom von mehr als 30 m³ pro Person und Stunde. Bei Anlagen mit 
einem Umluftanteil von mehr als 5 % ist der erforderliche Mindest-Nennvolumenstrom anhand der im Technischen 
Merkblatt enthaltenen Vorgaben zu ermitteln. Für alle übrigen Räume sind in Bezug auf den Volumenstrom die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. 

Beim Einsatz von Anlagen mit einem Umluftanteil von mehr als 5 % ist die Umluft über infektionsschutzgerechte 
Filterstufen zu reinigen oder durch eine im Technischen Merkblatt des Förderprogramms zugelassene Technologie 
zu desinfizieren. 

Die technischen Mindestanforderungen in der Anlage Technisches Merkblatt dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1 Förderfähige Maßnahmen 

Gefördert werden alle für die nachfolgend genannten Maßnahmen unmittelbar notwendigen Investitionen. Die tech-
nischen Mindestanforderungen in der Anlage „Technisches Merkblatt“ dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1.1 Filtermaßnahmen  

– Filterumbau oder Filterwechsel in vorhandenen Filterstufen von RLT-Anlagen mit Umluftanteil, z. B. durch Aus-
tausch von Feinstaubfiltern der Klasse F7 mit Filtern der Gruppe ISO ePM1, die einen Abscheidegrad von mindes-
tens 70 % aufweisen;   

– Aufrüstung durch Einbau von Schwebstofffiltern (HEPA – H 13 oder H 14) in vorhandene Filterstufen von RLT- 
Anlagen mit Umluftanteil. 

5.1.2 Umbauten an der RLT-Anlage  

– Maßnahmen zur Umluftvermeidung bzw. -reduzierung und zur Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils (Außen-
luftzufuhr), inklusive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderungen an den Raum (z. B. adäquate 
Innenraumtemperatur) bei Erhöhung des Außen- bzw. Frischluftanteils;   

– Maßnahmen zur Erhöhung der Frischluftzufuhr bei bestehenden reinen Zu-/Abluftanlagen, sofern die Umbauten in 
Summe zu einer Erhöhung des Frischluftvolumenstroms in Höhe von mindestens 20 % in Bezug auf den Nenn-
volumenstrom der Bestandsanlage führen, inklusive Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderun-
gen an den Raum (z. B. Innenraumtemperatur); 
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Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren umfassen Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen 
im Sinne von § 33 Nummer 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in öffentlicher oder freier Trägerschaft und 
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5 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Investitionen   

a) in die Um- oder Aufrüstung bestehender stationärer RLT-Anlagen. Die RLT-Anlage muss für mindestens einen 
Raum, in dem regelmäßig Personenansammlungen stattfinden, einen Regelluftvolumenstrom von 400 m3 pro 
Stunde oder mehr aufweisen.   

b) in den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen. Es werden ausschließlich solche Anlagen gefördert, die die in 
Nummer 3 Buchstabe a dieser Richtlinie enthaltenen Vorgaben für Neuanlagen erfüllen. Der insgesamt in den 
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betragen. Empfohlen wird ein Nennvolumenstrom von mehr als 30 m³ pro Person und Stunde. Bei Anlagen mit 
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Filterstufen zu reinigen oder durch eine im Technischen Merkblatt des Förderprogramms zugelassene Technologie 
zu desinfizieren. 

Die technischen Mindestanforderungen in der Anlage Technisches Merkblatt dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1 Förderfähige Maßnahmen 

Gefördert werden alle für die nachfolgend genannten Maßnahmen unmittelbar notwendigen Investitionen. Die tech-
nischen Mindestanforderungen in der Anlage „Technisches Merkblatt“ dieser Richtlinie sind einzuhalten. 

5.1.1 Filtermaßnahmen  

– Filterumbau oder Filterwechsel in vorhandenen Filterstufen von RLT-Anlagen mit Umluftanteil, z. B. durch Aus-
tausch von Feinstaubfiltern der Klasse F7 mit Filtern der Gruppe ISO ePM1, die einen Abscheidegrad von mindes-
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– Aufrüstung durch Einbau von Schwebstofffiltern (HEPA – H 13 oder H 14) in vorhandene Filterstufen von RLT- 
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Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie   

Richtlinie 
für die Bundesförderung 

Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen 

Vom 3. Juni 2021 

1 Präambel 

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virusbehafteter und somit infektiöser 
Partikel die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Exposition gegenüber infektiösen Partikeln im Umkreis innerhalb von 1,5 m um eine infizierte Person herum erhöht. 

Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung durch Partikel auch über eine größere Distanz als 1,5 m erhöhen, da infektiöse Partikel auch über längere 
Zeit in der Luft verweilen können. Durch die Anreicherung und Verteilung der potenziell virusbehafteten Partikel im 
Raum kann das Einhalten des Mindestabstands zur Infektionsprävention nicht mehr ausreichend sein. Daher kommt 
neben dem Abstandsgebot und den allgemeinen Kontaktbeschränkungen auch der Innenraumlufthygiene eine große 
Bedeutung beim Infektionsschutz zu. Intensives, fachgerechtes Lüften von Räumen bewirkt eine wirksame Abfuhr 
bzw. Verringerung der Konzentration ausgeschiedener virusbehafteter Partikel und senkt damit das Infektionsrisiko in 
Räumen, die von mehreren Personen genutzt werden. 

Ein effektiver Luftaustausch mit Frischluft oder entsprechend gefilterter Luft kann die Konzentration von virusbehaf-
teten Partikeln in einem Raum erheblich vermindern. Der Einsatz von adäquat ausgestatteten raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) kann daher grundsätzlich zur Reduzierung der Virenbelastung beitragen, sofern diese Anlagen 
sachgerecht unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsaspekte eingesetzt werden. 

Entsprechend des Beschlusses des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020 sollen deshalb auf Grundlage dieser 
Richtlinie Zuschüsse für Investitionen – auch in innovative Technologien – gewährt werden, mit denen vorhandene 
raumlufttechnische Anlagen um- und aufgerüstet werden, um das SARS-CoV-2-Infektionsrisiko über potenziell virus-
behaftete Partikel in Räumen, in denen es regelmäßig zu Personenansammlungen kommt, wirksam zu senken. Die 
Bundesregierung hat am 12. Mai 2021 beschlossen, dass künftig auch der erstmalige Einbau (Neueinbau) von statio-
nären RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren gefördert wird. Mit der Erweiterung wird das Ziel 
verfolgt, das Übertragungsrisiko mit SARS-CoV-2 in der Gruppe derjenigen zu reduzieren, für welche derzeit noch 
kein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zugelassen ist. 

2 Rechtsgrundlagen 

Der Bund gewährt Zuwendungen für die Um- und Aufrüstung stationärer RLT-Anlagen sowie für den Neueinbau 
stationärer RLT-Anlagen für Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren. 

Zudem gelten die folgenden Regelungen in der jeweils gültigen Fassung:  

– §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind;   

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (ANBest-P);  

– Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk);   

– Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1; De-minimis-VO);   

– Bekanntmachung der „Vierten geänderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ vom 12. Februar 2021 (BAnz AT 
01.03.2021 B1).1 

3 Begriffsbestimmungen     

a) Raumlufttechnische Anlagen   

Der Begriff „raumlufttechnische Anlage“ gilt im Sinne dieser Richtlinie als übergeordneter Sammelbegriff für alle 
Anlagen, an denen Um- und Aufrüstungsmaßnahmen gefördert werden können bzw. deren Neueinbau förderfähig 

1 Sollte die Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert werden, gilt auf deren Grundlage als Antragsfrist der 
31. Dezember 2021. 
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INFEKTIONSSCHUTZGERECHTES LÜFTEN IN SCHULEN

• Oktober 2020 / FILS-R  

     - CO2 Sensoren (alle Klassenzimmer)  
     - mobile Luftreinigungsgeräte (Klassenzimmer ohne ausreichende Fensterlüftung)  

• Oktober 2020 / BAFA

     - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils 
        

• Juni 2021 / BAFA
       
      - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils   80% Förderquote

        - Neubau von stationären RLT-Anlagen 
        in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren    80% Förderquote

• Juli 2021 / FILS-R-N

      - mobile Luftreinigungsgeräte (alle Klassenzimmer) 3 Bauarten
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Bayerisches Ministerialblatt 
BayMBl. 2021 Nr. 499 14. Juli 2021 

2230.7-K 

Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum  
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen – Neuauflage 2021 (FILS-R-N) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus  

vom 14. Juli 2021, Az. II.6-BO4161.0/41 

1Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt auch im Hinblick auf immer wieder neu auftretende 
Mutationen des Corona-Virus nach wie vor enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit die 
Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräumen durch regelmäßige Frischluftzufuhr zu verringern. 2Als effektive 
Maßnahme im Kontext der Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte mit dem Ziel der Sicherung des 
Präsenzunterrichts fördert der Freistaat Bayern Investitionskosten für technische Maßnahmen zum 
infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen. 3Für die Förderung der Maßnahmen an Schulen im 
Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie an Berufsfachschulen für 
Musik im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und an Fachschulen im 
Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gelten die 
nachstehende Richtlinie und die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 23 und 
44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie 
Art. 48, 49 und 49a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG)). 4Die Förderung erfolgt 
ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 5Die Beschaffung für Schulen in 
Schulaufwandsträgerschaft des Freistaats erfolgt sinngemäß nach dieser Richtlinie. 

1. Zweck der Förderung 

Als effektive Maßnahme im Kontext der Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte werden die 
kommunalen und privaten Schulaufwandsträger bei der Beschaffung technischer Instrumente zur 
Unterstützung des infektionsschutzgerechten Lüftens in den Schulen finanziell unterstützt. 

2. Gegenstand der Förderung 
1Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung von 

a) mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filter-, UV-C- oder Ionisations- und Plasmatechnologie zur 
Verringerung der Aerosolkonzentration, 

b) dezentralen Lüftungsanlagen, soweit sie nicht von der Bundesförderung „Corona-gerechte 
stationäre raumlufttechnische Anlagen“ umfasst sind, 

für Klassen- und Fachräume. 2Nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen betreffend fest 
installierter zentraler Raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) sowie Eigenbaumodelle.  

3. Zuwendungsempfänger 
1Zuwendungsempfänger sind kommunale Schulaufwandsträger öffentlicher Schulen sowie 
Träger staatlich genehmigter und anerkannter Ersatzschulen in Bayern (Schulaufwandsträger). 
2Schulvorbereitende Einrichtungen sind ebenfalls von der Förderung umfasst. 



INFEKTIONSSCHUTZGERECHTES LÜFTEN IN SCHULEN

• Oktober 2020 / FILS-R  

     - CO2 Sensoren (alle Klassenzimmer)  
     - mobile Luftreinigungsgeräte (Klassenzimmer ohne ausreichende Fensterlüftung)  

• Oktober 2020 / BAFA

     - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils 
        

• Juni 2021 / BAFA
       
      - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils   80% Förderquote

        - Neubau von stationären RLT-Anlagen 
        in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren    80% Förderquote

• Juli 2021 / FILS-R-N

      - mobile Luftreinigungsgeräte (alle Klassenzimmer) 3 Bauarten
      - dezentrale Lüftungsanlagen (alle Klassenzimmer) 
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INFEKTIONSSCHUTZGERECHTES LÜFTEN IN SCHULEN

• Oktober 2020 / FILS-R  

     - CO2 Sensoren (alle Klassenzimmer)  
     - mobile Luftreinigungsgeräte (Klassenzimmer ohne ausreichende Fensterlüftung)  

• Oktober 2020 / BAFA

     - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils 
        

• Juni 2021 / BAFA
       
      - Coronagerechte Umrüstung von RLT-Anlagen (Fachräume + Turnhallen)                   
        Filterumbau, Erhöhung des Frischluftanteils   80% Förderquote

        - Neubau von stationären RLT-Anlagen 
        in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren    80% Förderquote

• Juli 2021 / FILS-R-N

      - mobile Luftreinigungsgeräte (alle Klassenzimmer) 3 Bauarten
      - dezentrale Lüftungsanlagen (alle Klassenzimmer) 

• Vergleich der Bauweisen ; Konzepterarbeitung
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• Teilnahme Projektstudie „Sicheres Klassenzimmer“

Projekt „Sicheres Klassenzimmer“ / Informationsblatt für die Schulleitung 


Untersuchung der Luftqualität in oberbayerischen 
Schulen im Kontext von Covid-19 

Prof. Dr. Christian Schwarzbauer (Projektleitung)  
Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Labor für biomedizinische Technik  
 
PD Dr. Andreas Wieser (Kooperationspartner)  
Ludwig-Maximilians-Universität München, SARS-CoV-2 Labor, Klinikum der Universität München  

Prof. Dr. Henning Wackerhage (Kooperationspartner)  
Technische Universität München, Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften  

Warum	dieses	Projekt	und	was	soll	untersucht	werden?  
Seit	Frühling	2020	ist	bekannt,	dass	sogenannte	Aerosole	eine	wich9ge	Rolle	bei	der	Infek9on	
mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	spielen.	Durch	regelmäßiges	LüIen	kann	die	Aerosol-
Konzentra9on	im	Klassenzimmer	auf	einem	niedrigen	Niveau	gehalten	werden.	Doch	wieviel	
LüIen	reicht	in	der	Praxis	aus?	Ist	es	sinnvoll	RaumluIreiniger	einzusetzen?	Oder	falls	
RaumluIreiniger	bereits	eingesetzt	werden:	Wie	wirken	sich	diese	auf	die	LuIqualität	im	
Klassenzimmer	aus?	Zu	diesen	Themen	gibt	es	unterschiedliche	Einschätzungen	und	
Empfehlungen.	Eine	objek9ve	Beurteilung	der	Sachlage	ist	schwierig,	weil	es	dazu	bislang	keine	
ausreichend	belastbaren	Daten	gibt.		

Ziel	dieses	Projekts	ist	es	deshalb	die	LuIqualität	in	Klassenzimmern	während	des	
Unterrichtsbetriebs	zu	messen	und	aufzuzeichnen.	Für	das	Projekts	ist	eine	Laufzeit	von	12	
Monaten	geplant.	Dadurch	erhalten	wir	umfassende	Informa9onen	über	den	Einfluß	der	
Wi]erungsbedingungen/Jahreszeiten	auf	den	LuIaustausch	im	Klassenzimmer.	Aus	diesen	
Daten	lassen	sich	wich9ge	Erkenntnisse	zum	Infek9onsrisiko	im	Klassenzimmer	gewinnen.	
Daraus	können	dann	konkrete	Empfehlungen	hinsichtlich	des	Infek9onsschutzes	in	Schulen	
erarbeitet	werden.	

Kann	jede	Grundschule	an	diesem	Projekt	teilnehmen?  
Grundsätzlich	kann	jede	Grundschule	in	Oberbayern	an	diesem	Projekt	teilnehmen.	
Selbstverständlich	ist	die	Teilnahme	auf	rein	freiwilliger	Basis.	Im	Rahmen	des	verfügbaren	
Projektbudgets	können	wir	in	der	Regel	Messgeräte	für	bis	zu	4	Klassenzimmer	pro	Schule	zur	
Verfügung	stellen.	
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Fall 1 - mobile Luftreinigungsgeräte

Fall 2 - natürliche Lüftung mit CO2 Ampeln 

Fall 3 - dezentrale RLT Anlage 

Fall 4 - Mainzer System (MPI Chemie)
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• Investitionskosten
  
       - Konzeptfall Luftfiltergeräte
      
         Investitionshöhe  5.000 € x 130 Klassen   =  650.000 €
            Fördermittel         1.750 € x 130 Klassen   =  227.500 € 
       
            Eigenanteil                   =  422.500 €  


